
Analysen, Trends und Entwicklungen aus erster Hand von den Arbeitgeberverbänden
für die Firmen der Region

Die Themen des Monats August 2020
•	 	BAG:	 Kein	 Zustimmungsvor-

behalt	 der	 Beschäftigten	 in	
Betriebsvereinbarung	

Die Betriebsparteien, also Arbeit-
geber und Betriebsrat, dürfen die 
Wirksamkeit einer Betriebsver-
einbarung nicht davon abhängig 
machen, dass die Arbeitnehmer 
dieser zustimmen. Eine solche Re-
gelung widerspreche der Struktur 
der Betriebsverfassung, wonach 
eine Betriebsvereinbarung unmit-
telbar und zwingend für alle vom 
Geltungsbereich erfasste Arbeit-
nehmer gelte, so das Bundesar-
beitsgericht in seinem Beschluss 
vom 28.07.2020.
Die Betriebsparteien schlossen 
2007 Betriebsvereinbarung zu vari-
ablen Vergütungsbestandteilen der 
im Lager beschäftigten Arbeitneh-
mer. Diese sollte unter der Bedin-
gung in Kraft treten, dass ihr „80 % 
der abgegebenen Stimmen“ der 
Arbeitnehmer bis zum Ablauf ei-
ner bestimmten Frist zustimmen. 
Für den Fall eines Unterschreitens 
konnte der Arbeitgeber das Ergeb-
nis für ausreichend erklären. Der 
Betriebsrat hat die Unwirksamkeit 
der Betriebsvereinbarung geltend 
gemacht. Arbeitsgericht und Lan-
desarbeitsgericht haben den An-
trag abgewiesen. Der Betriebsrat 
legte mit Erfolg Rechtsbeschwer-
de beim BAG ein.
Eine Regelung zur Zustimmung 
der Arbeitnehmer widerspreche 
den Strukturprinzipien der Be-
triebsverfassung. Der gewählte 
Betriebsrat sei Repräsentant der 
Belegschaft und werde als solcher 

im eigenen Namen kraft Amtes 
tätig und sei nicht an Weisungen 
der Arbeitnehmer gebunden. 
Auch bedürfe sein Handeln keiner 
Zustimmung. Eine von ihm abge-
schlossene Betriebsvereinbarung 
gelte kraft Gesetzes unmittelbar 
und zwingend und schließe es 
aus, die Geltung an ein Zustim-
mungserfordernis zu knüpfen.

•	 	ArbG	Hamm:	Keine	Betriebs-
schließung bis zur Einigung 
über CoV2-Arbeitsschutz-
standard

Dem Betriebsrat können Mitbe-
stimmungsrechte nach der Schlie-
ßung von Geschäften und Betrie-
ben wegen der Corona-Pandemie 
zustehen, die einen Anspruch auf 
Unterlassung der Beschäftigung 
der Arbeitnehmer nach sich zie-
hen können. Einen Anspruch auf 
Betriebsschließung bis zur Eini-
gung mit dem Arbeitgeber über 
die Einführung des SARS-CoV-
2-Arbeitsschutzstandards des 
BMAS steht dem Betriebsrat aber 
nicht zu, so das Arbeitsgericht 
Hamm in seinem Beschluss vom 
04.05.2020 – Az. 2 BVGa 2/20.
Der Arbeitgeber betreibt ein Ein-
zelhandelsgeschäft, das während 
des Corona-Lockdowns aufgrund 
einer mit dem Betriebsrat ab-
geschlossenen Betriebsverein-
barung über Kurzarbeit „Null“ 
geschlossen war. Vor deren Ab-
lauf wies der Arbeitgeber Arbeit-
nehmer ohne Beteiligung des 
Betriebsrats jedoch an, ab dem 
28.04.2020 in verschiedenem 

Umfang wieder zu arbeiten. Ver-
handlungen mit dem Betriebsrat 
über den SARS-CoV-2-Arbeits-
schutzstandard gab es nicht. Der 
Betriebsrat beantragte beim Ar-
beitsgericht Eilrechtsschutz ge-
gen die Wiedereröffnung. 
Dieses untersagte es dem Ar-
beitgeber, Arbeitnehmern ohne 
vorherige Zustimmung des Be-
triebsrats geänderte Arbeitszeiten 
zuzuweisen. Dieser habe einen 
Unterlassungsanspruch, weil die 
Mitbestimmungsrechte des Be-
triebsrats in Bezug auf die Festle-
gung sowie die vorübergehende 
Verkürzung oder Verlängerung der 
betriebsüblichen Arbeitszeit miss-
achtet wurden. Der Betriebsrat 
scheiterte allerdings mit seinem 
Antrag auf Betriebsschließung bis 
zur Einigung über die Einführung 
des SARS-CoV-2-Arbeitsschutz-
standards. Dem Arbeitgeber sei 
es unbenommen, Dritte zu be-
schäftigen, die nicht seinem Wei-
sungsrecht unterliegen und daher 
vom Betriebsrat auch nicht vertre-
ten würden. Auch das Mitbestim-
mungsrecht in Bezug auf Arbeits-
schutz verleihe keinen Anspruch 
auf Betriebsschließung. 

Konstantin Ilg, Rechtsanwalt 
(Syndikusrechtsanwalt), Fachan-
walt für Arbeitsrecht.

•	 	Grafik	 des	 Monats:	 Deutli-
cher Rückgang bei der Aus-
bildung erwartet

Die Corona-Pandemie setzt auch 
den Ausbildungsmarkt unter 
Druck. Dabei halten sich jedoch 
nicht nur Unternehmen mit dem 
Angebot an Ausbildungsplätzen 
zurück, auch viele Jugendliche 
zögern, dieses Jahr eine Berufs-
ausbildung zu beginnen. 

Zwar konnten viele Unternehmen 
auch aufgrund der umfangreichen 
Nutzung von Kurzarbeit Entlas-
sungen bislang weitgehend ver-
meiden. So waren im April 2020 
mehr als zehn Millionen Personen 
von Kurzarbeit betroffen. Aller-
dings sorgt das stark gesunkene 
Arbeitsvolumen dafür, dass viele 
Unternehmen auf Neueinstellun-
gen verzichten. Dieser Verzicht 
betrifft auch die Ausbildungsstel-
len, insbesondere wegen der 
Unsicherheit, wie lange die Krise 
noch andauern wird. Von Oktober 
2019 bis Ende Mai 2020 wurden 
bei der Bundesagentur für Arbeit 
insgesamt gut 46.000 betriebli-
che Ausbildungsstellen weniger 
gemeldet als im gleichen Vorjah-
reszeitraum, das ist ein Minus 
von 9 Prozent. Allerdings ist auch 
die Zahl der gemeldeten Bewer-
ber in diesem Jahr um 39.000 ge-
sunken. Ähnlich wie schon in frü-
heren Krisenjahren entscheiden 
sich viele derzeit für ein Studium. 
Daher liegt es auch an den Unter-
nehmen zu überlegen, wie geeig-
nete Bewerber gefunden werden 

können und wie die Ausbildung 
einigermaßen krisentauglich 
umgestellt werden kann. Denn 
Homeoffice ist bei vielen Aus-
bildungsinhalten schlicht nicht 
möglich. Wie schwer die Corona-
Pandemie den Ausbildungsmarkt 
schlussendlich treffen wird, wird 
maßgeblich auch davon abhän-
gen, wie stark die Wirtschaft ins-
gesamt einbricht. 

Die aktuellen Prognosen des 
Bundesinstituts für Berufsbil-
dung (BIBB) sind nicht erfreulich: 
Mit weniger als 500.000 Ausbil-
dungsverträgen werden voraus-
sichtlich 25.000 weniger als im 
Vorjahr abgeschlossen werden 
(siehe Grafik). Diese Zahlen wer-
den keine Fachkräftebasis sichern 
können. Allerdings werden je 
nach Fortgang der Krise auch die 
Ausbildungskosten ein Hemmnis 
sein. Ein Azubi verursacht jährlich 
über 20.000,- an Bruttokosten, 

die zunächst zu finanzieren sind. 
Zumindest hier könnte der von 
der Bundesregierung geplante 
„Schutzschirm für Lehrstellen“ 
eine gewisse Linderung verschaf-
fen.
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